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Immer wiederkehrende Fragestellungen zur Gestaltung von
Auslandsbeziehungen

Bei der Gestaltung von Auslandsbeziehungen kommt es im Wesentlichen auf folgende
Fragestellungen an:

-Ist der „Nutznießer“ in Deutschland bzw. außerhalb des Sitzstaates der zu gründenden
Gesellschaft steuerrechtlich ansässig?
-Soll die Gesellschaft auch in Deutschland bzw. außerhalb des Sitzstaates auftreten?
Wenn ja: Löst der Gegenstand der Gesellschaft nach DBA (Doppelbesteuerungsabkommen)
eine Betriebsstätte in Deutschland aus?
-Können im Sitzstaat der Gesellschaft Aktiveinkünfte gemäss AStG/
Hinzurechnungsbesteuerung realisiert werden?

Fallbeispiele aus der Praxis

1. Gründung einer EU-Gesellschaft mit der Zielsetzung der Senkung der Steuerlast,
Unternehmensgegenstand löst nach DBA keine Betriebsstätte außerhalb des
Sitzstaates aus, Aktiveinkünfte können im Sitzstaat nicht generiert werden…

Der Mandant der LCT Ltd ist in Deutschland steuerrechtlich Ansässig im Sinne. Er betreibt
derzeit ein Einzelunternehmen/BGB-Gesellschaft oder eine GmbH mit Sitz in Deutschland.
Die Gesamtbelastung ist für den Mandanten nicht mehr tragfähig, mithin Ertragssteuer,
Gewerbesteuer, Besteuerung der Ausschüttungsgewinne und Zwangsabgaben (z.B. IHK).
Seine Belastung beträgt derzeit ca. 56%.
Der Mandant hat die Zielsetzung der Reduzierung der Gesamtbelastung durch Steuern und
Zwangsabgaben.
Sein Unternehmensgegenstand sind Internetdienstleistungen.
Aktiveinkünfte können im Sitzstaat/Ausland nicht dargestellt werden.

Lösungsansätze
Dem Mandanten wird offeriert, eine EU-Auslandsgesellschaft zu gründen. Geeignet ist
England oder Zypern. Durch die EU-Niederlassungsfreiheit muss zur Anerkenntnis der
Betriebsstätteneigenschaft im Sitzstaat kein in kaufmännischer Weise eingerichteter
Geschäftsbetrieb installiert werden, mithin sind Aktiveinkünfte im Sitzstaat nicht erforderlich.

Ergänzend: Bei einer Gesellschaftsgründung außerhalb der EU, aber DBA-Sachverhalte,
muss zur Anerkennung der Betriebsstätte im Sitzstaat ein in kaufmännischer Weise
eingerichteter Geschäftsbetrieb vorgehalten werden (voll eingerichtetes Büro und mindestens
ein Mitarbeiter) und es müssen Aktiveinkünfte im Sitzstaat dargestellt werden.

Da die Zielsetzung des Mandanten die Minderung der Steuerlast ist, sollte im Sitzstaat (hier
England oder Zypern) die alleinige steuerliche Betriebsstätte installiert werden. Gemäß DBA
ist der „Ort der Leitung“ zentraler Punkt des steuerlichen Betriebsstättenbegriffs. Mithin muss
einer im Sitzstaat steuerrechtlich Ansässiger als Direktor der Gesellschaft auftreten. Dabei
kann der Mandant seinen Lebensmittelpunkt in den Sitzstaat verlegen oder einen im Sitzstaat
Ansässigen als Direktor einstellen oder unsere Kooperationskanzleien stellen einen
treuhänderischen Direktor.
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Ergänzend muss Vertragspartner der weltweiten Kunden des Mandanten die steuerliche
Betriebsstätte im Sitzstaat sein.
Da Internetdienste zunächst keine Betriebsstätte im Inland auslösen, kann die
Auslandsgesellschaft im Inland- Sitzstaat des Mandanten- als Repräsentanz (keine steuerliche
Betriebsstätte) auftreten. Dabei dürfen im Inland nur Hilfstätigkeiten/Beratungen ausgeführt
werden und der Mandant sollte einen Honorarvertrag mit der Auslandsgesellschaft
abschliessen.

Ergänzend:

Betriebsstättenbegriff nach DBA

Artikel XX
(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "Betriebstätte" eine
feste Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder
teilweise ausgeübt wird.
(2) Der Ausdruck "Betriebstätte" umfaßt insbesondere:
a) einen Ort der Leitung,
b) eine Zweigniederlassung,
c) eine Geschäftsstelle,
d) eine Fabrikationsstätte,
e) eine Werkstätte,
f) ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der Ausbeutung
von Bodenschätzen,
g) eine Bauausführung oder Montage, deren Dauer zwölf Monate überschreitet.
(3) Als Betriebstätten gelten nicht:
a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder
Auslieferung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden;
b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur
Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden;
c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu
dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder
verarbeitet zu werden;
d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck
unterhalten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder
Informationen zu beschaffen;
e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck
unterhalten wird, für das Unternehmen zu werben, Informationen zu erteilen,
wissenschaftliche Forschung zu betreiben oder ähnliche Tätigkeiten auszuüben, die
vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen.
(4) Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne
des Absatzes 5 - in einem Vertragstaat für ein Unternehmen des anderen
Vertragstaates tätig, so gilt eine in dem erstgenannten Staat gelegene
Betriebstätte als gegeben, wenn die Person eine Vollmacht besitzt, im Namen des
Unternehmens Verträge abzuschließen, und die Vollmacht in diesem Staat
gewöhnlich ausübt, es sei denn, daß sich ihre Tätigkeit auf den Einkauf von
Gütern oder Waren für das Unternehmen beschränkt.
(5) Ein Unternehmen eines Vertragstaates wird nicht schon deshalb so
behandelt, als habe es eine Betriebstätte in dem anderen Vertragstaat, weil es
dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder einen anderen
unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer
ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln. Allein dadurch, daß eine in einem
Vertragstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft beherrscht oder von einer
Gesellschaft beherrscht wird, die in dem anderen Vertragstaat ansässig ist oder
dort (entweder durch eine Betriebstätte oder in anderer Weise) ihre Tätigkeit
ausübt, wird eine der beiden Gesellschaften nicht zur Betriebstätte der anderen.

Die Fragestellung der Gesellschafterverhältnisse muss für den vorliegenden Fall wie folgt
beantwortet werden: Da der Mandant keine Aktivgeschäfte im Sitzstaat tätigt und/oder/mithin
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1.1. Gründung einer EU-Gesellschaft mit der Zielsetzung der Senkung der Steuerlast,
Unternehmensgegenstand löst nach DBA keine Betriebsstätte außerhalb des
Sitzstaates aus, Aktiveinkünfte können im Sitzstaat generiert werden…

In Punkt eins aufgeführter Mandant kann und will aktive Einkünfte im Sitzstaat der
Gesellschaft darstellen, um das Geschäftsfeld zu erweitern. Er möchte z.B. Webdesign auch
für englische Unternehmen anbieten.
Die LCT Ltd offeriert dem Mandanten folgende Konstellation: Gründung einer englischen
Limited in wie unter Punkt eins beschriebenen Konstellation. Ergänzend mietet die Limited
im Sitzstaat ein voll eingerichtetes Büro an und stellt einen Mitarbeiter ein. Die
Dienstleistungen für im Sitzstaat Ansässige wird auf einem englischen Internet-Server
installiert.
Nunmehr kann der Mandant auch offiziell als Gesellschafter der Limited auftreten, da durch
die Aktiveinkünfte im Betriebsstättenstaat die Hinzurechnungsbesteuerung nach AStG nicht
greift. Der Zufluss zum deutschen Anteilseigner würde im Halbeinkünfteverfahren besteuert.

1.2. Der Mandant fragt –bezogen auf die Lösung Punkt 1/1.1 – an, ob es nicht möglich wäre
Zuflüsse nach Deutschland im Bereich von juristischen Personen gänzlich steuerfrei zu
stellen. Die Berater der LCT bejahen dieses, unter folgenden Voraussetzungen: Gründung
einer Kapitalgesellschaft in Deutschland, dieses kann auch eine englische Limited mit
einziger Betriebsstätte in Deutschland sein. Der Mandant wird Geschäftsführer. Die deutsche
Kapitalgesellschaft ist nun an der englischen Limited (andere Gesellschaft) zu mindestens
25% bis 100% beteiligt. In Bezugnahme des deutschen Körperschaftssteuergesetzes fließen
dann die Beteiligungserlöse steuerfrei in die deutsche Kapitalgesellschaft, also „weiße
Einkünfte“. Eine Hinzurechnungsbesteuerung nach AStG kann nicht greifen, da die
Auslandsgesellschaft Aktiveinkünfte im Sitzstaat realisiert.
Allerdings bleiben die weißen Einkünfte in Deutschland nur insoweit steuerfrei, als dass Sie
nicht an den Anteilseigner der deutschen Kapitalgesellschaft ausgeschüttet werden. In diesem
Fall wird der Anteilseigner in Deutschland im Halbeinkünfteverfahren besteuert, sofern es
sich um eine natürliche Person handelt, die mit ihrem Welteinkommen der Besteuerung in
Deutschland unterliegt.

2.2. Der Mandant –bezogen auf die Lösung Punkt 1.1./1,2- fragt an, ob nicht eine
Besteuerung seiner natürlichen Person gänzlich verhindert werden kann. Die Berater der LCT
Ltd bejahen dieses, unter folgenden Voraussetzungen: Der Mandant verlagert seinen
gewöhnlichen Wohnsitz nach England. Durch eine „Lücke“ im DBA Deutschland-
Großbritannien kann die steuerliche Gestaltung so erfolgen, dass das Besteuerungsrecht nicht
in Deutschland liegt und auf Seite Großbritanniens nur für Zuflüsse auf ein englisches Konto.

2. Gründung einer EU-Gesellschaft mit der Zielsetzung der Senkung der Steuerlast,
Unternehmensgegenstand löst nach DBA eine Betriebsstätte außerhalb des
Sitzstaates aus, Aktiveinkünfte können nicht generiert werden…

Der Mandant der LCT Ltd ist in Deutschland steuerrechtlich Ansässig im Sinne. Er betreibt
derzeit ein Einzelunternehmen/BGB-Gesellschaft oder eine GmbH mit Sitz in Deutschland.
Die Gesamtbelastung ist für den Mandanten nicht mehr tragfähig, mithin Ertragssteuer,
Gewerbesteuer, Besteuerung der Ausschüttungsgewinne und Zwangsabgaben (z.B. IHK).
Seine Belastung beträgt derzeit ca. 56%.
Der Mandant hat die Zielsetzung der Reduzierung der Gesamtbelastung durch Steuern und
Zwangsabgaben.
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Lösungsansätze: Die Berater der LCT schlagen dem Mandanten vor, in Dubai/VAE eine
LLC (VAE GmbH) zu gründen, mithin ein in kaufmännischer Weise eingerichteten
Geschäftsbetrieb zu installieren. Aktiveinkünfte liegen im Sitzstaat vor. Mithin kann die
deutsche GmbH mit mindestens 10% und höchstens 49% an der VAE-GmbH beteiligt sein.
Gewinnausschüttungen der VAE GmbH an die deutsche GmbH bleiben in dieser steuerlich
freigestellt, analog deutschem Körperschaftssteuergesetz.
Schüttet allerdings die deutsche GmbH an Ihre Anteilseigner aus und sind diese mithin
natürliche Personen, so wird der Zufluss im Halbeinkünfteverfahren besteuert. In der Praxis
erfolgt mithin i.d.R. keine Ausschüttung, vielmehr werden die Erträge für Investitionen
verwendet.
Die 49%-Grenze ergibt sich aus dem Sachverhalt, dass laut VAE-GmbH-Gesetz der
beherrschende Einfluss von einem VAE-Angehörigen gehalten werden muss
(Sponsorenwesen, Treuhand-Gesellschafter).
Dieses wäre nur auszuschließen, wenn der Mandant eine GmbH in einer Freihandelszone
gründet. Allerdings sind dann die geschäftlichen Tätigkeiten auf die Freihandelszone
beschränkt.
Der Mandant fragt nach, ob er selbst als Geschäftsführer der VAE-GmbH auftreten kann,
ohne seinen Lebensmittelpunkt in die VAE zu verlegen. Dieses bejahen die Berater der LCT,
unter folgenden Voraussetzungen: Im Gesellschaftervertrag wird festgelegt, dass alle
Entscheidungen und/oder Gesellschafterversammlungen ausschließlich in Dubai stattfinden.
Allerdings wäre eine solche Konstellation risikobehaftet. Das deutsche Finanzamt würde
versuchen einen Gestaltungsmissbrauch zu konstruieren und zunächst auf dem Standpunkt
stehen, dass der Ort der geschäftlichen Entscheidungen Deutschland ist, mithin Deutschland
ein Besteuerungsrecht zusteht.

5. Der Mandant fragt nach, ob er nicht eine Offshore-Gesellschaft installieren kann,
mithin NULL-Besteuerung

Der Mandant der LCT Ltd ist in Deutschland steuerrechtlich Ansässig im Sinne. Er betreibt
derzeit ein Einzelunternehmen/BGB-Gesellschaft oder eine GmbH mit Sitz in Deutschland.
Die Gesamtbelastung ist für den Mandanten nicht mehr tragfähig, mithin Ertragssteuer,
Gewerbesteuer, Besteuerung der Ausschüttungsgewinne und Zwangsabgaben (z.B. IHK).
Seine Belastung beträgt derzeit ca. 56%.
Der Mandant hat die Zielsetzung der Reduzierung der Gesamtbelastung durch Steuern und
Zwangsabgaben.
Sein Unternehmensgegenstand löst in Deutschland keine Betriebsstätte nach DBA aus.

Die LCT-Berater informieren den Mandanten zunächst über folgenden Sachverhalt:

Zunächst einmal muss man bei ausländischen Gesellschaften zwischen NON-Offshore und
Offshore-Gesellschaften unterscheiden. Länder, die mit Deutschland (bzw. dem Land des
"Gründers") ein Doppelbesteuerungsabkommen (nachfolgend DBA genannt) unterhalten, sind
keine Offshore-Länder, mithin sind die Gesellschaftsformen NON-Offshore-Gesellschaften. Wird
kein DBA unterhalten und handelt es sich um ein Niedrigsteuerland, gilt dieses Land als Offshore-
Land, mithin sind die Gesellschaftsformen Offshore-Gesellschaften. Beispiel: England unterhält ein
Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, mithin ist die englische Limited keine Offshore-
Gesellschaft. Isle of Man unterhält kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, aber mit
England. Also ist eine Isle of Man-Gesellschaft aus "deutscher Sicht" eine Offshore-Gesellschaft, aus
Sicht der Engländer jedoch keine Offshore-Gesellschaft (NON-Offshore). Für den z.B. deutschen
Gründer lassen sich Steuervorteile nur risikolos gestalten, wenn eine NON-Offshore-Gesellschaft
gegründet wird. Offshore-Gesellschaften eignen sich nur zur Vorschaltung einer NON-Offshore-
Gesellschaft. Beispiel: Bei der Gründung einer englischen Limited (NON-Offshore) wird eine Isle of
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Man als Shareholder/Gesellschafter vorgeschaltet. Mithin tritt allein die NON-Offshore-Gesellschaft in
Deutschland auf.

EU- und NICHT-EU-Gesellschaft

Da alle Länder innerhalb der europäischen Gemeinschaft DBAs miteinander unterhalten, sind EU-
Gesellschaften grundsätzlich NON-Offshore-Gesellschaften. Zusätzlich greift die EU-
Niederlassungsfreiheit. Aus diesem Grunde brauchen Gesellschaften innerhalb der EU zur
Darstellung der Betriebsstätteneigenschaften nicht nachzuweisen, dass die Gesellschaft im
Gründungsland aktive Geschäfte tätigt und/oder ein in kaufmännischer Weise eingerichteten
Geschäftsbetrieb unterhält. Somit ergeben sich für den Gründer i.d.R. die größten Vorteile bei der
Gründung einer EU-Gesellschaft. Erfolgt z.B. die Gründung einer Gesellschaft in den VAE und möchte
man auf der deutschen Seite steuerliche Vorteile generieren, so müssen die "erweiterten
Betriebsstätteneigenschaften" im Gründungsland VAE nachgewiesen werden, also das diese
Gesellschaft im Gründungsland einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb
unterhält und aktive Geschäfte im Gründungsland tätigt. Das Gleiche gilt entsprechend für alle Länder,
die mit Deutschland zwar ein DBA unterhalten (z.B. USA, Schweiz), aber nicht der EU angehören.

Die Berater der LCT empfehlen dem Mandanten, eine EU-Gesellschaft zu gründen und bei
guter Ertragslage ggf. eine Offshore-Gesellschaft als Shareholder und/oder Rechnungssteller
vorzuschalten.
Geeignet ist hier die Gründung einer englischen Limited mit Isle of Man-Gesellschaft als
Shareholder. Geeignet ist auch die Gründung einer zyprischen Limited z.B. mit
Liechtensteiner Stiftung als Shareholder. Da auf Zypern Gewinnausschüttungen nicht
besteuert werden, können NICHT-DBA-Sachverhalte aus zyprischer Sicht implementiert
werden.

6. Der Mandant hat im Inland eine steuerliche Betriebsstätte und möchte eine
unternehmerische Beteiligung im Ausland realisieren

Der Mandant führt in Deutschland erfolgreich eine GmbH und möchte z.B. in Dubai ein
Unternehmen gründen, um Wachstumspotenziale zu erzielen. Er fragt nach, wie es steuerlich
bei unternehmerischen Beteiligungen im Ausland aussieht, insbesondere bezogen auf die
Steuerfreistellung im Inland.

Die Berater der LCT informieren den Mandanten über die Grundlagen:

Die Begriffe „Schachtelbeteiligung“, „Schachteldividenden“ und „Schachtelprivileg“ sind Begriffe der
Rechtspraxis. Eine Schachtelbeteiligung, aus der Schachteldividenden erzielt werden, liegt dann
vor, wenn eine Kapitalgesellschaft im Ansässigkeitsstaat an einer Kapitalgesellschaft im Quellenstaat
eine sog. unternehmerische Beteiligung (direct investment) hält. Eine Schachtelbeteiligung im Sinne
der Methodenartikel in deutschen Doppelbesteuerungsabkommen ist unter den folgenden zwei
Voraussetzungen gegeben:

- Sowohl Muttergesellschaft als auch Tochtergesellschaft sind jeweils Kapitalgesellschaften.
Erforderlich ist also, dass eine im Ansässigkeitsstaat ansässige Mutter-Kapitalgesellschaft
an einer im Quellenstaat ansässigen Tochter-Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Dies wird in
einigen deutschen Doppelbesteuerungsabkommen ausdrücklich geregelt.

- Für eine „Schachtelbeteiligung“ wird im Methodenartikel der meisten deutschen
Doppelbesteuerungsabkommen eine Beteiligungshöhe von mindestens 25% verlangt.
Teilweise privilegieren deutsche Doppelbesteuerungsabkommen Dividenden aber bereits
auch bei einer nur 10%-igen Beteiligung als Schachteldividende.
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Eine bestimmte Mindestbehaltensdauer für die Beteiligung wird von den
Doppelbesteuerungsabkommen nicht verlangt. Das Schachtelprivileg wird ausgedehnt durch
Bezugnahme auf die von der Beteiligung zu erhebende Vermögensteuer.

Weitere Einzelheiten zur Freistellungsmethode

Nach Art.23 A Abs.1 OECD-MA greift die Steuerfreistellung bereits dann ein, wenn die Einkünfte oder
Vermögen nach dem Doppelbeteuerungsabkommen in dem anderen Vertragsstaat besteuert werden
können. Die Steuerfreistellung wird also grundsätzlich unabhängig davon gewährt, ob Einkünfte
oder das Vermögen in ausländischen Staat auch tatsächlich besteuert worden ist. Mit diesem
Wortlaut verbietet Art.23 A Abs.1 OECD-MA nicht nur die tatsächliche Doppelbesteuerung, sondern
schon die sog. virtuelle Doppelbesteuerung. Zur Vermeidung dieser Rechtsfolge sehen moderne
deutsche Doppelbesteuerungsabkommen zum Teil sog. Rückfallklauseln, Subject-to-tax-Klauseln,
Remittance-Base-Klauseln oder switch-over-Klauseln vor. Gewährt ein
Doppelbesteuerungsabkommen Steuerfreistellung, dann ist diese Steuerfreistellung zwingend.

Sonderregeln gelten in den folgenden Fällen:

- Durch Verständigungsvereinbarungen mit Frankreich, der Schweiz, Luxemburg,
Großbritannien und den USA wurde das Schachtelprinzip ausgedehnt auch auf Kreditinstitute
deutscher juristischer Personen des öffentlichen Rechts.

- Nach dem Erlass des FinMin NRW betr. Persönlicher Geltungsbereich der DBA-
Schachtelregelung vom 30.12.1983 gilt das Schachtelprivileg für alle unbeschränkt
steuerpflichtigen Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen im Sinne
von §1 Abs.1 KStG.

An dieser Stelle sei noch einmal zusammenfassend auf Folgendes hingewiesen: Für das
internationale Schachtelprivileg (und auch für § 8b Abs.1 KStG) gelten die folgenden Prinzipien:

- Die Steuerfreistellung gilt sowohl für die Körperschaftssteuer als auch für die
Gewerbesteuer

- Wegen § 8b Abs.5 KStG bleiben von den ausgeschütteten Gewinnen im Ergebnis nur
95% steuerfrei; dies gilt gleichermaßen für die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer

- Wegen der Steuerfreistellung ist eine im Ausland erhobene Quellensteuer nicht
anrechenbar bzw. nicht abzugsfähig

Einkünfte sollen nur dann von der deutschen Besteuerung freigestellt werden, wenn die im Ausland
ausgeübten Tätigkeiten (aus deutscher Sicht!) rechts- und wirtschaftspolitisch erwünscht sind.
Entsprechend enthalten sind 56 der seit 1966 abgeschlossenen deutschen
Doppelbesteuerungsabkommen einen sog. Aktiv- oder Aktivitätsvorbehalt, auch genannt Aktiv-
oder Aktivitätsklausel. Zusammen mit den sog. Subject-to-Tax-Klauseln gehört die Aktiv- oder
Aktivitätsklausel zu den sog. Vorbehaltsklauseln.

Die Aktivitätsklausel findet sich in zahlreichen Doppelbesteuerunsabkommen im Methodenartikel. In
einigen Doppelbesteuerungsabkommen steht die Aktivitätsklausel allerdings „versteckt“ in den
Schlussprotokollen.

In der Praxis wichtige deutsche Doppelbesteuerungsabkommen ohne Aktivitätsklausel sind
insbesondere das DBA- Belgien, das DBA- Dänemark, das DBA- Frankreich, das DBA-
Großbritannien, das DBA- Irland, das DBA- Italien, das DBA- Japan, das DBA- Kanada, das DBA-
Luxemburg, das DBA- Niederlande, das DBA- Norwegen, das DBA- Österreich, das DBA- Schweden,
das DBA- Türkei, das DBA- Großbritannien und DBA- USA. Darüber hinaus enthalten wenige
deutsche Doppelbesteuerungsabkommen zwar eine Aktivitätsklausel, die allerdings nur für
Schachteldividenden gilt; dies sind insbesondere das DBA- Griechenland, das DBA- Iran, das DBA-
Israel und das DBA- Thailand. Wegen der unterschiedlichen Handhabung und Ausgestaltung von
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Aktivitätsklauseln wirft Wassermeyer m.E. zu Recht die Frage auf, ob hier nicht ein Verstoß gegen
den Gleichheitssatz in Art.3 GG gegeben ist.

Zu beachten ist, dass es auch an verschiedenen anderen Stellen im Steuerrecht Regelungen mit
Aktiv- oder Aktivitätsvorbehalten gibt. Abgesehen vom Recht der Doppelbesteuerung findet man
Regelungen, die bestimmte Aktivtätigkeiten steuerlich privilegieren, in § 8 Abs.1 AStG und in § 2a
Abs.1 EStG. In der Regel unterliegen die jeweiligen Aktivtätigkeiten in allen drei Rechtsgrundlagen
unterschiedlichen Voraussetzungen. Insbesondere stimmen die in DBA- Aktivitätsklauseln genannten
Aktivtätigkeiten nur in wenigen Ausnahmefällen mit den Aktivtätigkeiten nur in wenigen
Ausnahmefällen mit den Aktivtätigkeiten im Sinne von § 8 Abs.1 AStG überein. Bei der Verwendung
des Begriffs „Aktivtätigkeit“ ist im Rahmen des Rechts der Doppelbeteuerung zur Vermeidung von
Missverständnissen deshalb gedanklich immer mehr zu ergänzen,… Im Sinne der
Doppelbesteuerungsabkommen.

Hinsichtlich der Arten von Aktivtätigkeiten kann man die deutschen Doppelbesteuerungsabkommen
bzw. in deutschen Doppelbesteuerungsabkommen enthaltene Aktivitätsklauseln grundsätzlich in drei
Gruppen einteilen.

1. Typische Arten von Aktivtätigkeiten.

Die Mehrzahl der deutschen Doppelbesteuerungsabkommen mit Aktivitätsklausel enthalten die
sog. typische Arten von Aktivtätigkeiten. Zu diesen Aktivtätigkeiten zählen Herstellung oder
Verkauf von Gütern oder Waren, technische Dienstleistungen, Bank- bzw.
Versicherungsgeschäfte.

2. Aktivtätigkeiten im Sinne von § 8 Abs.1 AStG.

Vor allem neuere deutsche Doppelbesteuerungsabkommen mit Aktivklausel verweisen
hinsichtlich der Aktivtätigkeiten auf § 8 Abs.1 Nr.1-6 AStG ( und auf § 8 Abs.2 AStG )

3. Sonstige Arten von Aktivtätigkeiten

Einige deutsche Doppelbesteuerungsabkommen mit Aktivitätsklausel enthalten Aktivtätigkeiten, die
weder zur ersten noch zur zweiten Gruppe von Aktivtätigkeiten gehören. Beispielsweise findet sich in
Ziff.(5) des Protokolls zum DBA- Finnland Art.23 Abs.5 lit. a) DBA- Finnland die folgende
umfangreiche Aufzählung:

Herstellung, Be- und Verarbeitung von Gütern oder Tätigkeiten gleicher Art, Erforschung, Ausbeutung
oder Behandlung von Mineralien, Betrieb von Steinbrüchen, Rohstoffgewinnung, Bautätigkeit oder
Montage, Transport, Lagerung oder Nachrichtenübermittlung, Beratung oder Dienstleistung, Bank-
oder Versicherungsgeschäfte, Verkauf von Gütern oder Waren, oder aus den sonstigen Tätigkeiten
auf die sich die Vertragsstaaten in zu diesem Zweck auszutauschenden Noten einigen.

Die LCT offeriert dem Mandanten den Lösungsweg, in Dubai eine Betriebsstätte zu
installieren, wobei die deutsche GmbH eine entsprechende Beteiligung hält.

7. Der Mandant ist überschuldet und möchte geschäftlich neu beginnen, ohne
Gläubigerzugriff auf das Vermögen

Der Mandant ist Inhaber einer Einzelfirma in Deutschland und überschuldet. Er möchte den
geschäftlichen Neubeginn ohne Gläubigerzugriff gestalten.
Der Gegenstand seiner unternehmerischen Tätigkeit löst in Deutschland eine Betriebsstätte
nach DBA aus.
Es ist dem Mandanten nicht möglich, seinen gewöhnlichen Aufenthalt nach England oder
Frankreich zu verlagern.
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Der Mandant wird über folgende Grundsätze informiert:

Bei Unternehmern haben wir i.d.R. die Ausgangssituation, dass der Unternehmer weiter selbständig
tätig bleiben will. Es muss also eine Konstruktion gefunden werden, zur Schuldenbereinigung und
Weiterführung der Geschäfte ohne Gläubigerzugriff auf das Vermögen der Gesellschaft. Der
Königsweg ist die Gründung einer juristischen Person, wobei zumindest der Gesellschafter
treuhänderisch eingesetzt wird. Diese Funktion kann eine englische Limited übernehmen.
Grundsätzlich können Gläubiger nicht auf das Vermögen der neuen juristischen Person zugreifen,
wohl aber auf die Gewinne/Gewinnausschüttungen der juristischen Person. Um dieses zu verhindern,
sollte zumindest der Shareholder/Gesellschafter treuhänderisch gehalten werden oder eine Dritte
natürliche oder juristische Person als Gesellschafter eingesetzt werden.

Die natürliche Person/Privatperson kann mithin Angestellter der juristischen Person- hier Limited-
werden. Allein das Gehalt der natürlichen Person ist nun pfändbar bis zum Ende der
Wohlverhaltensperiode. Verlagert die natürliche Person Ihren Lebensmittelpunkt nach England oder
Frankreich, so beträgt die Wohlverhaltensperiode 12-18 Monate.

Die Berater der LCT offerieren dem Mandanten folgenden Lösungsweg:

Gründung einer englischen Limited mit einziger Betriebsstätte in Deutschland, mithin
juristische Person, ohne die Verpflichtung zur Einzahlung von 25.000 Euro Stammkapital.
Der Mandant wird Geschäftsführer der Limited, Shareholder/Gesellschafter treuhänderisch.
Der Mandant leitet das Insolvenzverfahren gegen sich ein.
Die Limited erhält ein Konto, selbst wenn der Mandant im Insolvenzverfahren ist. Dieses
können wir über die Berliner Kollegen realisieren.
Die Gläubiger haben mithin keinen Zugriff auf das Vermögen der Limited, ergänzend keinen
Zugriff auf die Gewinne der Gesellschaft.
Allein das Gehalt als Geschäftsführer ist pfändbar im Sinne, Restschuldbefreiung nach 6
Jahren.

7.1 Der Mandant ist überschuldet und möchte geschäftlich neu beginnen, ohne
Gläubigerzugriff auf das Vermögen. Der Mandant kann seinen gewöhnlichen
Aufenthalt nach Frankreich oder England verlagern

Der Mandant ist Inhaber einer Einzelfirma in Deutschland und überschuldet. Er möchte den
geschäftlichen Neubeginn ohne Gläubigerzugriff gestalten.
Der Gegenstand seiner unternehmerischen Tätigkeit löst in Deutschland eine Betriebsstätte
nach DBA aus.
Es ist dem Mandanten möglich, seinen gewöhnlichen Aufenthalt nach England oder
Frankreich zu verlagern.

Der Mandant wird analog 6. über die Sachverhalte informiert.

Ergänzend wird angeraten, dass der Mandant seinen gewöhnlichen Aufenthalt nach England
oder Frankreich verlagert, da hier die Wohlverhaltensperioden 12- 18 Monate betragen. Er
wird über die gesetzlichen Grundlagen informiert:

Wenn sich ein deutscher Staatsangehöriger ins Ausland begibt und sich dort einem Verfahren
zur Restschuldbefreiung unterwirft, welches den Regelungen der deutschen InsO,
insbesondere in Bezug auf die Vermögensverwertung, grundsätzlich entspricht, so ist eine
dort erteilte Restschuldbefreiung auch im Inland anzuerkennen. Die im Ausland geltenden
Fristen zur Erlangung der Restschuldbefreiung müssen nicht den relativ langen Fristen der
deutschen InsO entsprechen. BGH, Beschluß vom 18. 9. 2001 - IX ZB 51 / 00






